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Schweizerisches Generalkonsulat in Istanbul  
 
 
 
 

 

 VISUM  ZUR  ARBEITSAUFNAHME 
 
Merkblatt für Personen, die beabsichtigen in der Schweiz zu arbeiten. 
 
 
BENÖTIGTE  DOKUMENTE  UND  ALLGEMEINE  BEDINGUNGEN: 
 
� Drei (3) vollständig (in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Englisch) mit 

Schreibmaschine, online oder in Blockschrift (mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber) 
ausgefüllte und persönlich unterschriebene Visumantragsformulare  

� Unterschriebener Reisepass, der innerhalb der vorangegangenen zehn (10) Jahre ausgestellt 
worden ist, mindestens zwei (2) leere Seiten aufweist und drei (3) Monate über das Datum der 
Wiederausreise aus dem Schengenraum hinaus gültig ist 

� Drei (3) Kopien des Reisepasses (Seite 1 – 4, alle Seiten mit erstellten Verlängerungen, letzte Seite 
sowie, falls vorhanden, Seiten mit vorherigen Visa) 

� Vier (4) aktuelle, identische, biometrische Passfotos 
 

� Visumgebühr: EUR 60.- (Gegenwert in TRY)   

� Alle Dokumente müssen in einer der Schweizerischen Landessprachen oder Englisch übersetzt und 
in dreifacher Form abgegeben werden 

� Antragsteller haben den Antrag persönlich einzureichen 

� Arbeitsvertrag (Original und zwei (2) Fotokopien). Musiker müssen einen ASCO-Vertrag beilegen 
(Original und zwei (2) Fotokopien) 

� Nachweis über die berufliche Tätigkeit. Musiker müssen ihre Künstlertätigkeit mittels Bilder, CDs 
und/oder DVDs belegen (drei (3) Exemplare) 

 
Das Antragsformular wird zum Entscheid an die verantwortliche Migrationsbehörde in die Schweiz 
geschickt. Das Schweizerische Generalkonsulat kann nur nach Erhalt der Ermächtigung der 
Migrationsbehörde ein Visum zur Arbeitsaufnahme ausstellen.  

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang ungefähr 8 - 10 Wochen  dauert. Es ist empfehlenswert, das 
Gesuch so früh wie möglich einzureichen. 
 
 
Das Schweizerische Generalkonsulat behält sich vor, weitere Unterlagen anzufordern. 
 


